
^Kommunale Doppik^ 

Sonderposten 
in der 

kommunalen 
Eröffnungsbilanz 

Erhaltene Zuwendungen für die An
schaffung oder Herstellung von kom
munalem Vermögen werden in der 
Eröffnungsbilanz rheinland-pfälzi
scher Kommunen unter der Passiv
position „Sonderposten" ausgewie
sen, sofern der Zuwendungsgeber 
nichts Gegenteiliges bestimmt. Der 
Sonderposten ist in den folgenden 
Haushaltsjahren ertragswirksam ent
sprechend der Abschreibung der be-
zuschussten Vermögensgegenstände 
aufzulösen; sie sind damit ein be
deutsamer Korrekturposten zum An
lagevermögen und den daraus resul
tierenden Abschreibungsbelastun
gen. Aufgrund der nachhaltigen Be
deutung für den Ergebnishaushalt 
und damit für den Haushaltsaus
gleich sollte auf die Erfassung und 
Bewertung der Sonderposten großes 
Augenmerk gelegt werden. 

Entsprechend den Grundsät
zen ordnungsmäßiger Buchführung 
ist auf eine vollständige Erfassung 
der Zuwendungen zu achten. Neben 
den monetären Zuweisungen und 
Zuschüssen sind auch Sachleistun
gen Dritter zu berücksichtigen. Da
zu zählen z.B. auch Spenden und 
Geschenke von Fördervereinen und 
Arbeitsleistungen der Bürger. 

Die Erstbewertung der Son
derposten erfolgt analog zur Bewer
tung des Anlagevermögens vorran
gig in Höhe der tatsächlich verein
nahmten Beträge. Falls diese vor 
dem Ol. Januar 2000 vereinnahmt 
wurden und nicht oder nicht mit ei
nem vertretbaren Aufwand ermit
telt werden können, kann der Wert 
in der Eröffnungsbilanz durch eine 
sachgerechte Schätzung bestimmt 
werden. 

Aus der Vereinfachungsregel 
ergibt sich, dass für den Ansatz eines 
Sonderpostens zwei Voraussetzun
gen erfüllt sein müssen. Erstens 
muss hinreichend sicher sein, dass 
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Zuwendungen tatsächlich verein
nahmt wurden. Falls dies der Fall ist, 
kann in einem zweiten Schritt der 
Betrag, der in den Sonderposten 
einzustellen ist, anhand einer sach
gerechten Schätzung ermittelt wer
den. Sachgerecht wird eine Schät
zung dann sein, wenn z.B. der Son
derposten in Abhängigkeit von der 
Höhe des bezuschussten Vermö
gensgegenstands (Prozentschlüssel) 
ermittelt wird. Dies ist z.B. der Fall, 
wenn für bestimmte Investitionen 
Fördermittel in Höhe eines festen 
Prozentsatzes der Investitionssum
me gewährt werden. Ein weiterer 
praktischer Anwendungsfall sind die 
von der Gemeinde verwendeten 
Mittel der Jagdgenossenschaften für 
den Wirtschaftswegebau. 

Da die Sonderposten in einem 
engen Zusammenhang mit den da
mit geförderten Vermögensgegen
ständen stehen, kann es nur in Aus
nahmefällen sachgerecht sein, auf 
der einen Seite den Wert des Ver
mögensgegenstandes zu schätzen, 
auf der anderen Seite jedoch den 
genauen Wert der Zuwendungen zu 
ermitteln. Vor dem Hintergrund, 
dass in aller Regel aus der Höhe der 
Zuwendungen auf die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des 
Vermögensgegenstandes geschlos
sen werden kann, ist grundsätzlich 
nur eine einheitliche Methode bei 
der Ermittlung des Eröffnungsbi
lanzwertes für die Zuwendungen 
und die damit geförderten Vermö
gensgegenstände anzuwenden. 

Dies bedeutet, dass z.B. für ein 
Gebäude, das im Laufe der bisheri
gen Nutzung mehrfach umgebaut, 
erweitert und saniert worden ist und 
aus diesem Grund die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten nicht 
mehr ermittelbar sind, auch davon 
auszugehen ist, dass die tatsächlich 
erhaltenen Fördermittel nicht oder 

nicht mit einem vertretbaren Zeit
aufwand zu ermitteln sind. In die
sem Fall ist es sachgerechter, dem 
auf der Grundlage des Sachwertver
fahrens ermittelten Gebäudewert 
einen Sonderposten gegenüberzu
stellen, der sich aus einem aus dem 
Erfahrungswert abgeleiteten pro
zentualen Ansatz ergibt. 

Die Dauer der Auflösung der 
Sonderposten richtet sich nach der 
Nutzungsdauer der geförderten Ver
mögensgegenstände. Da für die Er
öffnungsbilanz die Restnutzungs
dauer des Vermögens grundsätzlich 
neu festzulegen ist, bemisst sich die 
Auflösungsdauer der Sonderposten 
ebenfalls nach der neu festgelegten 
Restnutzungsdauer des entsprechen
den Vermögensgegenstandes. 

Aus der Notwendigkeit der 
Zurechnung der Sonderposten zu 
den entsprechenden Vermögensge
genständen ergibt sich grundsätzlich 
das Erfordernis der Aufteilung er
haltener Zuwendungen. So sind z.B. 
erhaltene Zuwendungen für den 
Straßenausbau auf die einzeln zu er
fassenden Bestandteile der Verkehrs
anlagen aufzuteilen. 

Bezüglich der Zuordnung der 
Sonderposten zu Vermögensgegen
ständen sieht sowohl die Bewertungs
richtlinie als auch die GemHVO 
eine Besonderheit für die Fälle vor, 
bei denen dies nicht möglich ist. Hier 
kann ein sachgerechter, gemeinde
bezogener Auflösungssatz, der an
hand der Nutzungsdauer der ent
sprechenden Vermögensgegenstände 
geschätzt wird oder ein pauschaler 
Prozentsatz von 5% zugrunde ge
legt werden. Ein Anwendungsfall 
dieser Regelung ist insbesondere 
die Bildung von Sonderposten für 
Investitionsschlüsselzuweisungen 
der Vergangenheit. Zu beachten ist 
in diesem Zusammenhang jedoch, 
dass die Erträge aus der Auflösung 
der Sonderposten im Rahmen der 
Kostenrechnung zumindest auf die 
entsprechenden Teilhaushalte und 
ggf. Produkte und Leistungen aufzu
teilen sind. 

Die zuvor zu den Zuwendun
gen gemachten Aussagen treffen 
sinngemäß auch auf die Ertragszu
schüsse aus Beiträgen und beitrags
ähnlichen Entgelten zu. 


